
n-y!!C der BeHagen zu den stenograpl~isch(?n fUi[okollen des Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER XIII. Gesetzgebunr:"'i?riode 

FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl. 010.242 - Parl./71 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 \-7 i e n 

Wien, am 19. Jänner 1972 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 117/J-NR/71, die die Abgeordneten Dr. Leitner und 

Genossen am 15. Dezember 1971 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

Im Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Wissenschaft und Forschung wird kein Heim oder Haus für 

Erholungszwecke der Bediensteten betrieben. Es wird je

doch darauf hingewiesen, daß die Universität Wien im 

Wechselgebiet das Universitätsheim Norge (Schutzhütte) 

und in Salzburg das Universit~ts-Sportheim Dientnerhof, 

sowie das Universitäts-Turninstitut Graz das Universi

tätsheim Planneralpe in den Niederen Tauern betreibt. 

Die beiden zuletzt genannten Heime dienen jeweils sport

lichen Zwecken der Studierenden, Restplätze wurden u.a. 

auch für Erholungsaufenthalte von Bundesbediensteten 

herangezogen. 

Darüberhinaus stehen den Bediensteten des Bun

desministeriums für \o.Jissenschaft und Forschung auch jene 

Bundesschullandheime bzw. Bundessportschulen und Bundes-
o 

sportheime zur Verfügung, die auch den Bediensteten des 

Bundesn1inisteriums für Unterricht und Kunst bei allenfalls 

sich ergebenden Belagslücken offenstehen. Auf die näheren 

Ausführungen der an den Herrn Bundesminister für Unterricht 

und Kunst gerichteten gleichlautenden parlamentarischen 

Anfrage Nr. 115/J-NR/71, darf ich in diesem Zusammenhang 

verweisen. 
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